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(54) Deckelfolie für Behälter

(57) Die Erfindung betrifft eine Deckelfolie (1) für Be-
hälter, wobei die Deckelfolie mit einer Schwächungslinie
(3) zum Aufreißen versehen ist. Erfindungsgemäß ist ne-
ben einem Abschnitt der Schwächungslinie (3) ein Ein-
drückbereich (5) vorgesehen, der zumindest die Größe
einer Fingerkuppe aufweist und an mindestens einer Sei-
te seiner Fläche von einer Aufreißlinie (6) begrenzt ist.
Die den Eindrückbereich (5) begrenzende Aufreißlinie
(6) steht von der Schwächungslinie ausgehend in einen
Bereich der Deckelfolie (1) vor, der zu dem entlang der
Schwächungslinie ablösbaren Abschnitt (4) der Deckel-
folie (1) benachbart ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Deckelfolie für Behäl-
ter, wobei die Deckelfolie mit einer Schwächungslinie
zum Aufreißen versehen ist.
[0002] Die Deckelfolie kann als alleiniger Verpack-
ungsabschluss auf Trays, Bechern oder dergleichen
befestigt werden. Insbesondere ist die Deckelfolie aber
für Glasbehälter und Kunststoffbehälter bestimmt, die mit
einem Deckel, insbesondere einer Schraubkappe ver-
schlossen sind und zur Verpackung von Lebensmitteln
verwendet werden. Bei den Lebensmitteln kann es sich
beispielsweise um Trockenpulver, Instantkaffee und der-
gleichen handeln. Die auf dem Rand des Glas- oder
Kunststoffbehälters aufgebrachte Deckelfolie bildet ei-
nen Originalitätsverschluss und schützt das verpackte
Lebensmittel bis zur erstmaligen Entnahme vor Feuch-
tigkeit, Aromaverlust und dergleichen. Insbesondere
dann, wenn auf die mit der Deckelfolie verschlossene
Verpackung eine Kappe aufgeschraubt wird, die nach
erstmaligem Öffnen der Verpackung einen Wiederver-
schluss ermöglicht, darf die Deckelfolie keine am Umfang
der Verpackung vorstehende Lasche aufweisen, da der
Schraubverschluss die Lasche und damit auch die Deck-
elfolie beschädigen würde. In der Praxis werden als
Deckelfolie für Verpackungen, die eine Schraubkappe
zum Wiederverschließen aufweisen, häufig Papierver-
bundmaterialien verwendet. Das Entfernen der Deckel-
folie ist umständlich und wenig anwenderfreundlich. Zum
Öffnen benötigt man in der Regel Hilfsmittel wie z. B.
Messer. Ferner bleiben häufig Fetzen beim Aufschnei-
den der Deckelfolie übrig.
[0003] Aus EP 1 544 127 B1 ist eine Deckelfolie für
Behälter bekannt, die einen mehrschichtigen Aufbau mit
einer Deckschicht, beispielsweise aus Polyester oder ori-
entiertem Polypropylen sowie eine siegelfähige Träger-
schicht z. B. aus einem Polyolefin aufweist. Zusätzlich
kann die Deckelfolie zumindest eine  Zwischenschicht
mit Barriereeigenschaften, insbesondere auch eine Zwi-
schenschicht aus einer Metallfolie, enthalten. Die Deck-
schicht der Deckelfolie ist mit einer Schwächungslinie
zum Aufreißen der Deckelfolie versehen, wobei ein Ab-
schnitt der Schwächungslinie als Zunge ausgebildet ist.
Hier kann die Deckelfolie eingedrückt werden, wobei die
Zunge zur Verbesserung der Risseinleitung eine Spitze
aufweisen kann. Da die Zunge zum Öffnen der Verpack-
ung mehr oder weniger stark nach innen eingedrückt
wird, ist es schwierig, den eingedrückten Bereich zu er-
fassen und den von der Schwächungslinie begrenzten
Bereich der Deckelfolie anschließend aufzureißen. Die
Handhabung der Deckelfolie ist daher noch verbesse-
rungsbedürftig.
[0004] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, eine Deckelfolie für Behälter anzu-
geben, die beim Öffnen des Behälters eingedrückt wird
und eine benutzerfreundliche Handhabung ermöglicht.
[0005] Gegenstand der Erfindung und Lösung dieser
Aufgabe ist eine Deckelfolie nach Anspruch 1.

[0006] Die Deckelfolie ist mit einer Schwächungslinie
zum Aufreißen der Deckelfolie versehen. Erfindungsge-
mäß ist neben einem Abschnitt der Schwächungslinie
ein Eindrückbereich vorgesehen, der zumindest die Grö-
ße einer Fingerkuppe aufweist und an mindestens einer
Seite seiner Fläche von einer Aufreißlinie begrenzt ist.
Die den Eindrückbereich begrenzende Aufreißlinie steht
von der Schwächungslinie ausgehend in einen Bereich
der Deckelfolie vor, der zu den entlang der Schwä-
chungslinie ablösbaren Abschnitt der Deckelfolie be-
nachbart ist. Der an den Eindrückbereich angrenzende
und von der Deckelfolie abtrennbare Abschnitt weist vor-
zugsweise die Form einer Zunge auf.
[0007] Bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch ist
die Deckelfolie auf dem Rand eines Behälters befestigt,
wobei die Befestigung durch eine Klebeverbindung oder
eine Siegelverbindung erfolgen kann. Die Verbindung
kann als peelfähige Verbindung auch so ausgeführt sein,
dass die Deckelfolie vollständig vom Rand des Behälters
abgezogen werden kann. Zum Öffnen der auf einen Be-
hälter aufgebrachten Deckelfolie wird der seitlich von ei-
ner Aufreißlinie begrenzte Eindrückbereich durch Aus-
üben von Druck eingedrückt. Dabei löst sich der Ein-
drückbereich der Deckelfolie entlang der Aufreißlinie so-
wie der angrenzenden Schwächungslinie von der übri-
gen Deckelfolie und gibt eine Berandung eines von der
Deckelfolie abtrennbaren Abschnitts frei. Die freigelegte
Berandung kann anschließend gut zwischen zwei Fin-
gern gefasst werden, um die Deckelfolie entlang der
Schwächungslinie aufzureißen. Vorzugsweise weist die
freigelegte Berandung die Form einer Zunge auf. Je nach
dem Verlauf der Schwächungslinie kann die Deckelfolie
spiralförmig aufgerissen oder als Blatt entlang einer ring-
förmig ausgebildeten Schwächungslinie nahe des Be-
hälterrandes aufgerissen werden. Bei einer peelfähigen
Verbindung zwischen der Deckelfolie und dem Behälter-
rand kann die Deckelfolie im Zuge des Aufreißvorganges
auch vollständig von dem Behälterrand entfernt werden.
[0008] Für die Anordnung und Gestaltung des Ein-
drückbereiches ergeben sich mehrere Möglichkeiten. Ei-
ne erste bevorzugte Ausführung der Erfindung sieht vor,
dass der Eindrückbereich von der Aufreißlinie und einer
Randzone der Deckelfolie auf einem Behälter befestigt
wird, begrenzt ist. Eine weitere vorteilhafte Ausführungs-
variante der Erfindung sieht vor, dass der Eindrückbe-
reich von zwei Aufreißlinien begrenzt ist, die von der Be-
randung ausgehend in einen an die Zunge angrenzen-
den Bereich der Deckelfolie vorstehen. Zweckmäßig sind
die Aufreißlinien strahlenförmig ausgerichtet. Der von
zwei Aufreißlinien seitlich begrenzte Eindrückbereich
kann in einem mittleren Bereich der Deckelfolie oder in
einem wandnahen Bereich nahe der Behälterwand eines
von der  Deckelfolie verschlossenen Behälters angeord-
net sein. Gemäß einer bevorzugten Ausführung der Er-
findung ist der Eindrückbereich nahe der Behälterwand
angeordnet und erstrecken sich die den Eindrückbereich
begrenzenden Aufreißlinien bis zu dem Rand der Deck-
elfolie oder einer auf dem Behälter befestigbaren Rand-
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zone der Deckelfolie.
[0009] Die Schwächungslinie kann unterschiedliche
Verläufe aufweisen. Eine vorteilhafte Ausführung der Er-
findung sieht vor, dass die Schwächungslinie zum Auf-
reißen der Deckelfolie zwei Enden aufweist, wobei ein
erstes Ende sich bis zum Rand der Deckelfolie erstreckt
und wobei das zweite Ende der Schwächungslinie in ei-
nem einen Aufreißstreifen begrenzenden Abstand zum
Rand der Deckelfolie verläuft. Die Deckelfolie ist bei die-
ser Ausführung zweckmäßig mittels einer peelfähigen
Verbindung auf dem Rand eines Behälters befestigt und
kann entlang des Aufreißstreifens spiralförmig aufgeris-
sen und rückstandsfrei vom Rand des Behälters abge-
zogen werden. Damit die Deckelfolie in einem Stück
komplett von dem Behälter entfernt werden kann, weist
das zweite Ende der Schwächungslinie einen die Ris-
sausbreitung begrenzenden spiralförmigen Abschnitt
auf, wobei der spiralförmige Abschnitt auf die Schwä-
chungslinie zurückgebogen ist. Durch diese Ausgestal-
tung endet die Rissausbreitung an einer definierten und
durch die spiralförmige Ausbildung festgelegten Stelle.
Der noch anhaftende Teil der Deckelfolie kann anschlie-
ßend in einem Zug von dem Rand des Behälters abge-
zogen werden
[0010] Eine weitere vorteilhafte Ausführung der Erfin-
dung sieht vor, dass die Schwächungslinie einen ge-
schlossenen Ring bildet. Die Schwächungslinie verläuft
dabei nahe des Behälterrandes. Die beschriebene Aus-
gestaltung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn
die Deckelfolie durch eine Klebeverbindung oder eine
nicht peelfähige Siegelverbindung auf dem Rand eines
Behälters befestigt ist. Der Behälter kann in der Drauf-
sicht eine beliebige Geometrie aufweisen.
[0011] Die Deckelfolie kann aus einem Laminat beste-
hen, welches zwei oder mehrere Schichten aufweist. Die
Deckelfolie weist vorzugsweise eine Trägerschicht aus
einem siegelfähigen Polymer, insbesondere einem Po-
lyethylen, und mindestens eine weitere Schicht als Deck-
schicht auf. Die Deckschicht kann insbesondere aus ei-
nem Polyester, einem orientierten Polypropylen oder ori-
entiertem Polyamid bestehen. Die Trägerschicht kann
insbesondere auch als siegelfähige Peelschicht ausge-
bildet sein. Die als mehrschichtige Verbundfolie ausge-
bildete Deckelfolie weist zweckmäßig ferner mindestens
eine Zwischenschicht mit Barriereeigenschaften auf. Ins-
besondere kann die Zwischenschicht aus einer Metall-
folie oder einer metallisierten Polymerschicht bestehen.
[0012] In weiterer Ausgestaltung lehrt die Erfindung,
dass die Deckelfolie aus einem mehrlagigen Kaschier-
verbund besteht und eine durch Spannungen in den La-
gen des Kaschierverbundes erzeugte Rollneigung auf-
weist. Die Rollneigung der Deckelfolie unterstützt die
Handhabung beim Öffnen der Verpackung bzw. Aufrei-
ßen der Deckelfolie. Sie bewirkt, dass sich die Zunge
nach dem Niederdrücken des Eindrückbereiches auf-
stellt, was das Greifen weiter erleichtert.
[0013] Die Schwächungslinie zum Aufreißen der Deck-
elfolie und die Aufreißlinie zur Begrenzung des Ein-

drückbereiches durchsetzen die Deckschicht und lassen
die Trägerschicht vorzugsweise unversehrt. Die Schwä-
chungslinie und die Aufreißlinien können aus Laser-
schnitten, Stanzlinien oder in die Deckschicht einge-
brachten Perforationen bestehen.
[0014] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung erläutert. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 einen mit einer Deckelfolie verschlos-
senen Behälter,

Fig. 2a und 2b das Aufreißen der Deckelfolie zum
Öffnen des Behälters in verschiede-
nen Funktionsstellungen,

Fig. 3 bis 5 auf Behältern befestigte Deckelfolien
in verschiedenen Ausführungsvari-
anten, jeweils in der Draufsicht.

[0015] Die Fig. 1 zeigt einen mit einer Deckelfolie 1
verschlossenen Behälter 2 zur Verpackung von Lebens-
mitteln. Die Deckelfolie 1 besteht aus einem mehrschich-
tigen Laminat, das im Ausführungsbeispiel eine Träger-
schicht und eine Deckschicht aufweist. Die Deckschicht
ist mit einer Schwächungslinie 3 zum Aufreißen der Deck-
elfolie 1 versehen, wobei ein Abschnitt 4 der Schwä-
chungslinie die Form einer Zunge aufweist.
[0016] In den Fig. 2a und 2b ist das Öffnen des Behäl-
ters durch Aufreißen der Deckelfolie 1 dargestellt. Bei
einer vergleichenden Betrachtung der Fig. 2a und 2b wird
deutlich, dass neben der Zunge 4 ein Eindrückbereich 5
vorgesehen ist, der zumindest die Größe einer Finger-
kuppe aufweist und an mindestens einer Seite seiner Flä-
che von einer in die Deckschicht eingebrachten
Aufreißlinie 6 begrenzt ist. Die den Eindrückbereich 5
begrenzende Aufreißlinie 6 steht von der Schwächungs-
linie ausgehend in einen Bereich der Deckelfolie 1 vor,
der zu dem entlang der Schwächungslinie ablösbaren
zungenförmigen Abschnitt 4 der Deckelfolie benachbart
ist. Zum Öffnen der Verpackung wird der Eindrückbe-
reich 5 mittels eines Fingers niedergedrückt, wobei der
Eindrückbereich 5 der Deckelfolie 1 sich entlang der Auf-
reißlinie 6 und an der Berandung der Zunge 4 von der
übrigen Fläche der Deckelfolie trennt. Durch das Nieder-
drücken des Eindrückbereiches 5 wird die Berandung
der Zunge 4 zumindest teilweise freigelegt, so dass die
Zunge 4 mit zwei Fingern erfasst werden kann. Nach
dem Erfassen der Zunge 4 kann die Deckelfolie 1 entlang
der Schwächungslinie 3 aufgerissen werden.
[0017] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 3 ist der Ein-
drückbereich 5 von der Aufreißlinie 6 und einer auf dem
Behälter 2 befestigbaren Randzone 7 der Deckelfolie 1
begrenzt. Ferner entnimmt man der Darstellung in Fig.
3, dass die Schwächungslinie 3 zum Aufreißen der Deck-
elfolie zwei Enden aufweist, wobei ein erstes Ende sich
bis zum Rand 8 der Deckelfolie 1 erstreckt und wobei
das zweite Ende der Schwächungslinie in einem einen
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Aufreißstreifen 9 begrenzenden Abstand zum Rand 8
der Deckelfolie 1 verläuft. Die Deckelfolie 1 ist mittels
einer peelfähigen Verbindung auf dem Rand des Behäl-
ters 2 befestigt und kann vollständig und rückstandfrei
von dem Behälter 2 gelöst werden. Nach dem Eindrück-
en der Deckelfolie 1 kann die Berandung der Zunge 4
mit zwei Fingern gefasst werden und die Deckelfolie 1
spiralförmig durch Abtrennen des Aufreißstreifens 9 auf-
gerissen sowie restlos vom Rand des Behälters 2 abge-
zogen werden. Damit die Deckelfolie 1 in einem Stück
von dem Behälterrand gelöst werden kann, läuft die
Schwächungslinie 3 in einem die Rissausbreitung be-
grenzenden spiralförmigen Abschnitt 10 aus. Der Dar-
stellung in Fig. 3 entnimmt man, dass der spiralförmige
Abschnitt 10 auf die Schwächungslinie 3 zurückgebogen
ist. Damit endet der Rissfortschritt an einer durch den
spiralförmigen Abschnitt 10 definierten Stelle. Die Deck-
elfolie 1 kann mittels einer weiteren Zugbewegung rück-
standsfrei von dem Rand des Behälters 2 gelöst werden.
[0018] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 4 ist der Ein-
drückbereich 5 von zwei Aufreißlinien 6, 6’ begrenzt, die
von der Berandung des Abschnitts 4 ausgehend in einen
benachbarten Bereich der Deckelfolie 1 vorstehen. Die
Aufreißlinien 6, 6’ sind strahlenförmig ausgerichtet und
erstrecken sich im Ausführungsbeispiel der Fig. 4 bis
zum Rand 8 der Deckelfolie 1 oder zumindest bis zu einer
auf  dem Behälterrand befestigbaren Randzone 7 der
Deckelfolie. Der Eindrückbereich 5 ist ebenso wie im zu-
vor beschriebenen Beispiel in der Nähe der Behälter-
wand angeordnet. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 4 ist
die Deckelfolie 1 durch eine feste, nicht peelfähige Ver-
bindung auf dem Rand des Behälters 2 befestigt. Die
Öffnung des Behälters 2 erfolgt durch Aufreißen der Deck-
elfolie 1 entlang einer Schwächungslinie 3, die einen
geschlossenen Ring bildet und mit einem möglichst ge-
ringen Abstand an den Rand des Behälters 2 angrenzt.
Zum Öffnen der Verpackung wird die Deckelfolie 1 im
Eindrückbereich 5 niedergedrückt, wobei sich der Ein-
drückbereich 5 zwischen den beiden Aufreißlinien 6, 6’
entlang der Schwächungslinie 3 von der Deckelfolie 1
trennt und die Berandung des von der Deckelfolie ab-
trennbaren Abschnitts 4 freigelegt wird. Nach dem Er-
fassen des Abschnitts 4 kann die Deckelfolie 1 entlang
der ringförmig ausgebildeten Schwächungslinie 3 aufge-
rissen werden. Der Abschnitt 4 weist vorzugsweise die
Form einer Zunge auf.
[0019] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 5 ist der Ein-
drückbereich 5 in einem größeren Abstand zur Behälter-
wand in einem mittleren Bereich der Deckelfolie 1 ange-
ordnet. Der Eindrückbereich 5 ist auch bei diesem Aus-
führungsbeispiel von zwei Aufreißlinien 6, 6’ begrenzt,
die von der Berandung einer Zunge 4 ausgehend in einen
an den Abschnitt 4 angrenzenden Bereich der Deckel-
folie 1 vorstehen. Um ein unkontrolliertes Weiterreißen
der den Eindrückbereich 5 seitlich begrenzenden Auf-
reißlinien 6, 6’ zu unterbinden, sind die freien Enden der
Aufreißlinien 6, 6’ nach außen gekrümmt.
[0020] Die Deckelfolie 1 besteht vorzugsweise aus ei-

nem mehrschichtigen Laminat, welches eine Deck-
schicht aus Polyester, orientiertem Polypropylen oder
orientiertem Polyamid aufweist und eine Trägerschicht
aus einem siegelfähigen Polymer, insbesondere einem
Polyethylen, aufweist. Die Deckelfolie 1 kann eine oder
mehrere Zwischenschichten als Barriereschichten ent-
halten. Insbesondere  weist die Deckelfolie 1 eine Zwi-
schenschicht aus einer Metallfolie oder einem metalli-
sierten Polymer auf. Als Deckelfolie 1 ist insbesondere
auch ein mehrlagiger Kaschierverbund geeignet, der ei-
ne durch Spannung in den Lagen des Kaschierverbun-
des erzeugte Rollneigung aufweist. Die Rollneigung be-
wirkt, dass sich die Zunge 4 bzw. ein aufzureißender
Streifen 9 aufrichtet, wenn die Deckelfolie 1 im Eindrück-
bereich 5 zum Öffnen der Verpackung eingedrückt wird.
Eine Rollneigung der Deckelfolie 1 begünstigt die Hand-
habung beim Aufreißen der Deckelfolie und Öffnen der
Verpackung.
[0021] Die Schwächungslinie 3 zum Aufreißen der
Deckelfolie 1 und die Aufreißlinien 6, 6’ zur Begrenzung
des Eindrückbereiches 5 durchsetzen vorzugsweise nur
die Deckschicht der Deckelfolie 1, während zumindest
die auf dem Rand des Behälters zu befestigende Trä-
gerschicht unversehrt bleibt. Die Schwächungslinie 3 so-
wie die Aufreißlinien 6, 6’ können aus Laserschnitten,
Stanzlinien oder in die Deckschicht eingebrachten Per-
forationen bestehen.

Patentansprüche

1. Deckelfolie für Behälter, wobei die Deckelfolie (1)
mit einer Schwächungslinie (3) zum Aufreißen ver-
sehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass neben
einem Abschnitt der Schwächungslinie (3) ein Ein-
drückbereich (5) vorgesehen ist, der zumindest die
Größe einer Fingerkuppe aufweist und an minde-
stens einer Seite seiner Fläche von einer Aufreißlinie
(6) begrenzt ist, und dass die den Eindrückbereich
(5) begrenzende Aufreißlinie (6) von der Schwä-
chungslinie (3) ausgehend in einen Bereich der Deck-
elfolie (1) vorsteht, der zu dem entlang der Schwä-
chungslinie (3) ablösbaren Abschnitt (4) der Dekkel-
folie (1) benachbart ist.

2. Deckelfolie nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der an den Eindrückbereich (5) an-
grenzende und von der Deckelfolie abtrennbare Ab-
schnitt (4) die Form einer Zunge aufweist.

3. Deckelfolie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Eindrückbereich (5) von
der Aufreißlinie (6) und einer auf einem Behälter be-
festigbaren Randzone (7) begrenzt ist.

4. Deckelfolie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Eindrückbereich (5) von
zwei Aufreißlinien (6, 6’) begrenzt ist, die von der
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Berandung der Zunge (4) ausgehend in einen an die
Zunge (4) angrenzenden Bereich der Deckelfolie (1)
vorstehen.

5. Deckelfolie nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufreißlinien (6, 6’) strahlenför-
mig ausgerichtet sind.

6. Deckelfolie nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die den Eindrückbereich (5)
begrenzenden Aufreißlinien (6, 6’) sich bis zum Rand
(8) der Deckelfolie (1) oder einer auf einem Behälter
(2) befestigbaren Randzone (7) der Deckelfolie (1)
erstrecken.

7. Deckelfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwächungsli-
nie (3) zum Aufreißen der Deckelfolie (1) zwei Enden
aufweist, wobei ein erstes Ende sich bis zum Rand
(8) der Dekkelfolie erstreckt und wobei das zweite
Ende der Schwächungslinie (3) in einem einen Auf-
reißstreifen begrenzenden Abstand zum Rand (8)
der Deckelfolie (1) verläuft.

8. Deckelfolie nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Ende der Schwächungs-
linie in einem die Rissausbreitung begrenzenden
spiralförmigen Abschnitt (10), der auf die Schwä-
chungslinie (3) zurückgebogen ist, ausläuft.

9. Deckelfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwächungsli-
nie (3) einen geschlossenen Ring bildet.

10. Deckelfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Deckelfolie (1) ei-
ne Trägerschicht aus einem siegelfähigen Polymer
und mindestens eine weitere Schicht als Deck-
schicht aufweist.

11. Deckelfolie nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trägerschicht als siegelfähige
Peelschicht ausgebildet ist.

12. Deckelfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwächungsli-
nie (3) zum Aufreißen der Deckelfolie (1) und die
Aufreißlinie (6, 6’) zur Begrenzung des Eindrückbe-
reiches (5) aus Laserschnitten, Stanzlinien oder in
die Deckschicht eingebrachten Perforationen beste-
hen.

13. Deckelfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Deckelfolie (1)
aus einem mehrlagigen Kaschierverbund besteht
und eine durch Spannungen in den Lagen des Ka-
schierverbundes erzeugte Rollneigung aufweist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Deckelfolie für Behälter, wobei die Deckelfolie (1)
mit einer Schwächungslinie (3) zum Aufreißen ver-
sehen ist, wobei neben einem Abschnitt der Schwä-
chungslinie (3) ein Eindrückbereich (5) vorgesehen
ist, der zumindest die Größe einer Fingerkuppe auf-
weist und an mindestens einer Seite seiner Fläche
von einer Aufreißlinie (6) begrenzt ist, und wobei die
den Eindrückbereich (5) begrenzende Aufreißlinie
(6) von der Schwächungslinie (3) ausgehend in ei-
nen Bereich der Deckelfolie (1) vorsteht, der zu dem
entlang der Schwächungslinie (3) ablösbaren Ab-
schnitt (4) der Deckelfolie (1) benachbart ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Deckelfolie (1)
aus einem mehrlagigen Kaschierverbund besteht
und eine durch Spannungen in den Lagen des Ka-
schierverbundes erzeugte Rollneigung aufweist.

2. Deckelfolie nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der an den Eindrückbereich (5) an-
grenzende und von der Deckelfolie abtrennbare Ab-
schnitt (4) die Form einer Zunge aufweist.

3. Deckelfolie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Eindrückbereich (5) von
der Aufreißlinie (6) und einer auf einem Behälter be-
festigbaren Randzone (7) begrenzt ist.

4. Deckelfolie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Eindrückbereich (5) von
zwei Aufreißlinien (6, 6’) begrenzt ist, die von der
Berandung der Zunge (4) ausgehend in einen an die
Zunge (4) angrenzenden Bereich der Deckelfolie (1)
vorstehen.

5. Deckelfolie nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufreißlinien (6, 6’) strahlenför-
mig ausgerichtet sind.

6. Deckelfolie nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die den Eindrückbereich (5)
begrenzenden Aufreißlinien (6, 6’) sich bis zum Rand
(8) der Deckelfolie (1) oder einer auf einem Behälter
(2) befestigbaren Randzone (7) der Deckelfolie (1)
erstrecken.

7. Deckelfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schwächungs-
linie (3) zum Aufreißen der Deckelfolie (1) zwei En-
den aufweist, wobei ein erstes Ende sich bis zum
Rand (8) der Deckelfolie erstreckt und wobei das
zweite Ende der Schwächungslinie (3) in einem ei-
nen Aufreißstreifen begrenzenden Abstand zum
Rand (8) der Deckelfolie (1) verläuft.

8. Deckelfolie nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass das zweite Ende der Schwächungs-
linie in einem die Rissausbreitung begrenzenden
spiralförmigen Abschnitt (10), der auf die Schwä-
chungslinie (3) zurückgebogen ist, ausläuft.

9. Deckelfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schwächungs-
linie (3) einen geschlossenen Ring bildet.

10. Deckelfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Deckelfolie (1)
eine Trägerschicht aus einem siegelfähigen Polymer
und mindestens eine weitere Schicht als Deck-
schicht aufweist.

11. Deckelfolie nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trägerschicht als siegelfä-
hige Peelschicht ausgebildet ist.

12. Deckelfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schwächungs-
linie (3) zum Aufreißen der Deckelfolie (1) und die
Aufreißlinie (6, 6’) zur Begrenzung des Eindrückbe-
reiches (5) aus Laserschnitten, Stanzlinien oder in
die Deckschicht eingebrachten Perforationen beste-
hen.
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